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Dezernat: I
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Sachbearbeiter/in: Dr. Blümling, Stefan

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Vorberatung Nichtöffentlich
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Entscheidung Öffentlich

Fortsetzung des städtischen Förderprogramms zur Errichtung von Zugangspunkten 
zum Freifunknetz

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Stadtverordneten mögen beschließen, die Förderung zur Errichtung von Zugangspunkten 
zum Freifunknetz in der Universitätsstadt Marburg mit Wirkung ab 1. April in aktualisierter Form 
neu aufzulegen.

Sachverhalt:

In der Stadtverordnetenversammlung vom 20.5.2016 wurde die Förderrichtlinie für die 
Errichtung von Zugangspunkten zum Freifunknetz in der Universitätsstadt Marburg 
beschlossen, welche zum 1.11.2016 in Kraft trat und eine Gültigkeit hatte bis zum 31.12.2017. 
Gleichwohl wurden auch in 2018/19 Förderanträge positiv beschieden.

Mit dem Förderprogramm beabsichtigte die Universitätsstadt Marburg die Ziele der Marburger 
Freifunkgemeinschaft unterstützen und sich für den Ausbau freier Datennetze einsetzen, die 
dezentral von der im Stadtgebiet ansässigen Bevölkerung selbst organisiert als auch 
unterhalten werden und ohne Registrierung zugänglich sind. Mit der Förderung von freien 
Internetzugangspunkten für den öffentlichen Raum beabsichtigte die Universitätsstadt 
Marburg die Stärkung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an der Digitalen Gesellschaft, 
der individuellen Medien- und Informationskompetenz sowie des bürgerschaftlichen 
Engagements vor Ort im Sinne der Digitalen Strategie 2025 der Bundesregierung. Gleichzeitig 
erwartete sie neben der zusätzlichen Generierung von Netzkapazitäten eine Ergänzung der 
bestehenden freien City-WiFi-Angebote um eine breitere Flächenabdeckung als zusätzlichen 
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Service für Gäste und Besucher der Stadt, verbunden mit einem gesteigerten Wettbewerb im 
Mobilfunkbereich und einer erhöhten digitalen Mobilität der Bevölkerung. 
Die Ausdehnung und Stabilität eines solchen Netzes wird wesentlich von Anzahl und 
Verbreitung der angebundenen WLAN-Router beeinflusst. Aufgrund des effektiven und 
zielgerichteten Einsatzes öffentlicher Mittel fördert die Richtlinie gemäß Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 20.05.2016 private Investitionen in OpenWRT-Router mit 
Dual-Band-Modus der neuesten Generation, die in den durchgehenden Betrieb des Marburger 
Freifunknetzverbunds eingegliedert werden. 

Aus der bisherigen Förderung kann folgende Bilanz gezogen werden:
Die Förderrichtlinie wurde auf der Homepage der Universitätsstadt Marburg und über die 
Freifunk Marburg GbR/Hackspace Marburg beworben. Im Rahmen verschiedener 
Veranstaltungen wurde ebenfalls auf die Möglichkeiten einer Kostenerstattung durch die 
Universitätsstadt Marburg aufmerksam gemacht. Insgesamt konnten in der Zeit vom 
01.11.2016 bis 31.12.2019 27 Anträge bewilligt werden; zwei Anträge mussten aufgrund nicht 
förderfähiger Geräte abgelehnt werden.

Die räumliche Verteilung der geförderten Geräte auf das Stadtgebiet ist in den folgenden 
Karten illustriert.

Zwar muss konstatiert werden, dass das Ziel einer engeren Netzabdeckung bei weitem nicht 
erreicht wurde. Gleichwohl sind die geförderten Accesspoints weit überwiegend immer noch 
in Betrieb. Somit sind die mit dem Förderprogramm verfolgten Ziele weiterhin aktuell:

 Freifunk ist weiterhin eine kostengünstige und sinnvolle Ergänzung zum bestehenden 
City-Wifi-Angebot im Sinne eines guten und frei zugänglichen Internets im Stadtgebiet.

 Die Stärkung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an der Digitalen Gesellschaft, 
der individuellen Medien- und Informationskompetenz sowie des bürgerschaftlichen 
Engagements vor Ort wird weiterhin verfolgt.
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 Der Ausbau erfolgte bisher ebenso in den Marburger Ortsteilen und soll auch künftig 
die dörfliche Infrastruktur weiter ausbauen.

Das von den Stadtwerken betriebene City-Wifi-Angebot wird weiterhin ausgebaut, aktuell auch 
durch Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Programm „Digitale Dorflinde“ des Landes 
Hessen. Das City-Wifi-Datennetz umfasst inzwischen über 40 Zugangspunkte (weitere 10 sind 
beauftragt).

Daher wird vorgeschlagen, die Förderrichtlinie in aktualisierter Form (s. Anhang) mit Wirkung 
ab 1.4.2020 bis zum 31.12.2021 zu verlängern. Die Liste der geförderten Geräte wurde mit 
Unterstützung der Freifunk Marburg GbR/Hackspace Marburg und unter Einbindung von FD 
11 Technische Dienste Ende 2019 aktualisiert und ist bereits verfügbar unter 
https://marburg.freifunk.net/empfohlene-geraete/. Um eine höhere Akzeptanz zu erreichen, 
soll verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Dazu sollen verstärkt Veranstaltungen im 
Rahmen der Bürgerbeteiligung genutzt werden sowie regelmäßige Pressemitteilungen und 
Postings auf Facebook erfolgen.
Die entsprechenden Fördermittel sind im Budget des FD 15.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:

Förderrichtlinie Freifunk
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Förderrichtlinie für die Errichtung von Zugangspunkten zum Freifunknetz 
in der Universitätsstadt Marburg 

 
 

1. Ziele der Förderung 
Die Universitätsstadt Marburg unterstützt die Ziele der Marburger Freifunkgemeinschaft und setzt sich 
für den Ausbau freier Datennetze ein, die dezentral von der im Stadtgebiet ansässigen Bevölkerung 
selbst organisiert als auch unterhalten werden und ohne Registrierung zugänglich sind. Mit der Förde-
rung von freien Internetzugangspunkten für den öffentlichen Raum beabsichtigt die Universitätsstadt 
Marburg die Stärkung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an der Digitalen Gesellschaft, der indi-
viduellen Medien- und Informationskompetenz sowie des bürgerschaftlichen Engagements vor Ort im 
Sinne der Digitalen Strategie 2025 der Bundesregierung. Gleichzeitig erwartet sie neben der zusätzli-
chen Generierung von Netzkapazitäten eine Ergänzung der bestehenden freien WiFi-Angebote um eine 
breitere Flächenabdeckung als zusätzlichen Service für Gäste und Besucher der Stadt verbunden mit 
einem gesteigerten Wettbewerb im Mobilfunkbereich und einer erhöhten digitalen Mobilität der Bevöl-
kerung.  
Die Ausdehnung und Stabilität eines solchen Netzes wird wesentlich von Anzahl und Verbreitung der 
angebundenen WLAN-Router beeinflusst. Aufgrund des effektiven und zielgerichteten Einsatzes öffent-
licher Mittel fördert diese Richtlinie gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27. März 
2020 private Investitionen in OpenWRT-Router mit Dual-Band-Modus der neuesten Generation (siehe 
Link mit jeweils aktueller Liste der zugelassenen Router), die in den durchgehenden Betrieb des Mar-
burger Freifunknetzverbunds eingegliedert werden. 
 
2. Förderbetrag und Voraussetzungen 
Gefördert wird die Anschaffung eines OpenWRT-Routers mit Dual-Band Modus mit 75 Prozent der 
Kosten bis zu einem maximalen Förderbetrag von 60 Euro. Antragsberechtigt sind natürliche Perso-
nen mit Hauptwohnsitz in Marburg und Unternehmen mit Sitz oder Filiale in Marburg, die   

1. einen OpenWRT-fähigen Router kaufen, der auf folgender Liste enthalten ist (https://mar-
burg.freifunk.net/forderfahige-gerate/), 

2. ihn innerhalb des Stadtgebietes in das Freifunknetz mit einer eindeutigen Namenskennung 
eingliedern und 

3. im durchgehenden Freifunknetzbetrieb (24 Stunden / 7 Tage) halten. 
 

Pro Antragsteller*in wird die Anschaffung eines Gerätes gefördert. In Ausnahmefällen können nach 
Prüfung auch mehrere Geräte gefördert werden. Zum Beispiel im Falle von Gewerbebetreibenden 
(Cafés, Restaurants u.a.) in deren Räumlichkeiten ein Accesspoint nicht ausreichen würde oder Pri-
vatpersonen oder Gewerbebetreibende, welche aufgrund der Nähe zu öffentlichen Plätzen die Mög-
lichkeit haben, diese mit abzudecken. 
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3. Antragsstellung und Nachweise 

(1) Der Antrag auf Gewährung der Förderung ist von den Antragsberechtigten gemäß 2. Abs. 1 
spätestens 3 Monate nach Erhalt der Rechnungsunterlagen für den Kauf eines OpenWRT-fä-
higen Routers (gemäß https://marburg.freifunk.net/forderfahige-gerate/) zu stellen. Der Antrag 
ist schriftlich mit den erforderlichen Nachweisen (3. Abs. 2) versehen beim Magistrat der Uni-
versitätsstadt Marburg, Referat für Stadt-, Regional- und Wirtschaftsentwicklung, Markt 1, 
35037 Marburg einzureichen. Die Überweisung des Förderbetrages erfolgt auf das vom An-
tragssteller angegebene Konto. 

 
(2) Dem vollständig ausgefüllten Antrag sind beizufügen: 

 
a. Kassenbon/Rechnungskopie mit Typenbezeichnung, 
b. Überweisungsträger oder Zahlungsnachweis und 
c. als Nachweis der Funktionsfähigkeit im Netz ein Ausdruck der Freifunkstatistik. 

 
4. Datenschutz 
Der Antragsteller erklärt sich mit Einreichung des Antrages bereit, dass Freifunk Marburg und Rechen-
kraft.net e.V. der Universitätsstadt Marburg gemäß der Vereinbarung über die Sicherung des nachhal-
tigen Betriebs in regelmäßigen Abständen Auswertungen über den Betrieb der Knoten zur Verfügung 
stellen. 
 
5. Rückforderungsvorbehalt 
Sollte ein Knoten binnen eines Jahres nach Anmeldung endgültig aus dem Netz ausscheiden oder re-
gelmäßig nicht 2. Abs. 3 erfüllen, ist die Universitätsstadt Marburg berechtigt, den gewährten Zuschuss 
zurückzufordern. 
 
6. Haushaltsvorbehalt 
Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. Die Förderung erfolgt vorbehaltlich der zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmittel. 
 
7. Monitoring 
Nach Ablauf des Jahres 2021 wird der Magistrat einen Bericht vorlegen, ob die Grundannahmen für die 
Richtlinie hinsichtlich des Stands der Technik, der Akzeptanz des Programms und der Flächenabde-
ckung durch Freifunk noch bestehen. Die Ergebnisse fließen gegebenenfalls in eine Überarbeitung der 
Richtlinie ein. 
 
8. Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt am 01.04.2020 in Kraft. 
 
 
Marburg, 27. März 2020     Magistrat der Universitätsstadt Marburg 

Dr. Thomas Spies, Oberbürgermeister 

5 von 5 in der Zusammenstellung

https://marburg.freifunk.net/forderfahige-gerate/

	Vorlage
	Anlage  1 Förderrichtlinie Freifunk-neu

